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Anlage 1 

Lehr- und Stundenplan 

„Einführungslehrgang“ 

Ausbildungs- und 
Prüfungsfach 

Richt-
stunden-
anzahl 

Lehrinhalte – Schwerpunkte 

Österreichisches 
Verfassungsrecht und 
Behördenorganisation sowie 
das Recht der Europäischen 
Union 

22 

Grundprinzipien der Verfassung, Stufenbau der 
Rechtsordnung, Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern, Staatsgewalten, Weg der Bundesgesetzgebung, 
Organisation der Verwaltung und Gerichtsbarkeit, 
Rechtsschutz und Kontrolle, Grund- und Freiheitsrechte 
und Recht der Europäischen Union 

Dienst- und 
Besoldungsrecht der 
Bundesbediensteten 

20 

Dienst- und Besoldungsrecht der Bundesbediensteten, 
insbesondere der Militärpersonen und Beamten in 
Unteroffiziersfunktion, einschließlich des Pensionsrechts 
und des Bundesbedienstetenschutzrechts 

Verwaltungsverfahrensrecht 17 

Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Verwaltungsstrafgesetz, Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz, Zustellgesetz 

Wehrrecht 27 

Wehrverfassung, Wehrgesetz, Auslandseinsatzrecht, 
Heeresdisziplinargesetz, Militärbefugnisgesetz, Kriegs- 
und Humanitätsrecht, Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik 

Politische Bildung 63 
Zeitgeschichtliche Themen und Entwicklung der 
österreichischen Sicherheitspolitik sowie Erörterung 
aktueller wehrpolitischer Themen 

Berufsethische Bildung 16 

Auseinandersetzung mit ethisch-moralischen 
Erkenntnissen zur Legitimität von Gewalt und 
Gewaltlosigkeit und zur Legalität und Legitimität des 
soldatischen Handelns 

 

Anlage 2 

Lehr- und Stundenplan 

„Militärische Führung 3“ 

Ausbildungs- und 
Prüfungsfach 

Richt-
stunden-
anzahl 

Lehrinhalte – Schwerpunkte 

Heereskunde 30 

Beschreibung der Organisation und der Aufgaben des 
Österreichischen Bundesheeres, Anwendung allgemein 
militärischer Grundkenntnisse und Fertigkeiten für die 
Führung einer Teileinheit und Mitarbeit im Stabsdienst 
auf der Ebene „Kleiner Verband“ 

Körperausbildung 252 
Planung, Organisation und Leitung der Körperausbildung 
auf der Ebene einer Teileinheit, Erhaltung und 
Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit 

Informationstechnologie 37 
Aneignung der in einem modernen Dienstbetrieb 
erforderlichen Fähigkeiten und Erwerb der Fertigkeiten im 
Umgang mit der elektronischen Datenverarbeitung 
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Führen und Aufgaben im 
Einsatz * 

308 

Beherrschung und Anwendung der in den Führungs- und 
Fachebenen grundlegend erforderlichen taktischen 
Grundlagen und Führungsverfahren einer Teileinheit zur 
Bewältigung der Gefechtsaufgaben, Anwendung der 
Gefechtstechniken für einen internationalen Einsatz 

Stabsdienst * 73 
Unterstützung des laufenden Gefechtsstandbetriebs als 
Mitarbeiter in einem Stab eines kleinen Verbandes im 
nationalen und internationalen Bereich 

Ausbildungsmethodik 84 

Als Kommandant einer Teileinheit und Ausbildungsleiter 
die Ausbildung im Grundwehrdienst sowie die Aus-, Fort-
, und Weiterbildung von Kadersoldaten planen, 
vorbereiten, veranlassen, begleiten und nachbereiten 
sowie die Gruppenkommandanten bei der Durchführung 
des Ausbildungsauftrages unter Anwendung erwachsenen-
gerechter Bildungsformen unterstützen 

Englisch * 165 
Erwerb der Fremdsprachenkenntnisse Englisch der 
Leistungsstufe „B“ 

Persönlichkeitsbildung ** 53 
Bewältigung zwischenmenschlicher Situationen im 
Rahmen der Auftragserfüllung im Frieden und Einsatz als 
selbstbewusster und sozial kompetenter Ausbildner 

Dienstbetrieb ** 23 
Anwendung der im Dienstbetrieb erforderlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten unabhängig von der 
Funktion, Personalvertretungsangelegenheiten 

* Kein Prüfungsfach für die Fachrichtung Musikdienst 

** Kein Prüfungsfach 

Anlage 3 
 

Richtstundenanzahl Richtstundenanzahl Ausbildungsstätte 
Waffengattung oder 

Fachrichtung 
Waffen-, Geräte- 

und 
Fachausbildung 

Führen und 
Aufgaben im Einsatz/ 
Organisationselement 

 

ABC-Abwehrtruppe 26 552 ABC-Abwehrschule 

Fliegerabwehrtruppe 281 247 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Luftaufklärungstruppe 424 bis 709 36 bis 81 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Luftraumüberwachungs-
truppe 

160 338 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Flugsicherungsdienst 135 330 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Fliegerbodendienste 170 96 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Luftfahrzeugtechnik 373 bis 499 330 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Lufttransportdienst 201 314 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Führungsunterstützungstruppe 158 bis 207 183 
Führungsunter-
stützungsschule 
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Musikdienst 231 84 Garde 

Verpflegswesen 225 444 Heereslogistikschule 

Feldzeugdienst 124 346 Heereslogistikschule 

Kanzlei- und Personalwesen 150 124 Heereslogistikschule 

Kraftfahrdienst und 
Transportwesen 

285 bis 459 45 bis 135 Heereslogistikschule 

Technischer Dienst 1 280 203 Heereslogistikschule 

Wirtschaftsdienst 163 279 Heereslogistikschule 

Artillerietruppe 86 645 Heerestruppenschule 

Aufklärungstruppe 35 638 Heerestruppenschule 

Jägertruppe 50 806 Heerestruppenschule 

Panzergrenadiertruppe 183 518 Heerestruppenschule 

Panzertruppe 183 518 Heerestruppenschule 

Pioniertruppe 455 bis 680 218 Heerestruppenschule 

Jagdkommandotruppe 117 622 Jagdkommando 

Sanitätsdienst 
Anrechnung nach 

§ 7 Abs. 3 Z 1 
250 Sanitätsschule 

Militärstreifen- und 
Militärpolizeidienst 

206 216 
Kommando 
Militärstreife & 
Militärpolizei 

Beschlags- und 
Veterinärdienst 

Anrechnung nach § 7 Abs. 2 Z 2 
Veterinärmedizinische 
Universität WIEN 

Militärpilot Anrechnung nach § 7 Abs. 2 Z 3 
Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen
schule 

Foto- und 
Reproduktionswesen 

Anrechnung nach § 7 Abs. 2 Z 4 

Fachschule für 
Reproduktions- und 
Drucktechnik / oder 
Lehrabschluss 
graphischer Lehrberuf 

Fachdienst Körperausbildung Anrechnung nach § 7 Abs. 2 Z 5 
Bundesanstalt für 
Leibeserziehung 

Tierhaltung und –einsatz - 
Militärhunde 

Anrechnung nach § 7 Abs. 2 Z 8 Militärhundezentrum 

Tierhaltung und –einsatz - 
Tragtiere und Militärpferde 

265 856 
Tragtierzentrum / 
6. Jägerbrigade 

 

Anlage 4 

Lehr- und Stundenplan 

„Führung Organisationselement 3“ 

Ausbildungs- und 
Prüfungsfach 

Richt-
stunden-
anzahl 

Lehrinhalte - Schwerpunkte 

Waffen-, Geräte- und 
Fachausbildung 

26 bis 1 280 
(je nach 

Waffengattung 
oder 

Fachrichtung 
nach Anlage 3) 

Zur Aufgabenerfüllung erforderliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in der Waffengattung bzw. im Fachbereich 
sowie erforderliche Fertigkeiten in der Handhabung der 
jeweils zugeordneten Ausrüstung und Ausstattung 
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Führen und Aufgaben im 
Einsatz/OrgEt 

36 bis 806 
(je nach 

Waffengattung 
oder 

Fachrichtung 
nach Anlage 3) 

Kommandantenfunktionen: 
Waffengattungsspezifische Grundlagen des 
Führungsverfahrens und der Befehlsgebung, 
waffengattungsspezifische Gefechts- und 
Einsatztechniken, Führung des Organisationselementes 
der Waffengattung in den Einsatzarten und in den 
allgemeinen Aufgaben im Einsatz 
Fachfunktionen: 
Kenntnis der fachspezifischen Grundlagen einschließlich 
Aufbau- und Ablauforganisation des Fachbereiches im 
Österreichischen Bundesheer, fachspezifische 
Arbeitstechniken, Führung des Organisationselementes 
der Waffengattung in den Einsatzarten und in den 
allgemeinen Aufgaben im Einsatz 

Körperausbildung * 
3 Einheiten je 
Ausbildungs-
woche 

Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit 

* Kein Prüfungsfach 
 


